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Max Muster AG 
Max Muster 
Musterstrasse 1 
0000 Musterhausen 
 
 
 
 
Dübendorf, Juni 2024 
 
 
Lehrmeisterbeiträge aus dem Fonds des Vollzugskostenbeitrag 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Falls Sie keine Lehrlinge ausbilden, dient dieses Schreiben lediglich zu Ihrer Information. 
 
Der Paritätischen Fonds hat sich seit seiner Einführung vor fast 20 Jahren bewährt. Er wird mit dem 
Vollzugskostenbeitrag gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) finanziert. Der Fonds bezahlt 
Massnahmen, welche die Berufsbildung sowie die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
fördern. 
 
Vor einigen Jahren entschied der Hauptvorstand des SFF, die Lehrmeisterbeiträge für zwei- und 
dreijährige Lehren mit erfolgreichem Abschluss zu erhöhen. Voraussetzungen: Zum Zeitpunkt des 
erfolgreich abgeschlossenen Qualifikationsverfahrens sind auch alle übrigen Berufe 
anspruchsberechtigt, sofern mindestens zwei Drittel der Lehrdauer nachweislich in einem 
Ausbildungsbetrieb absolviert wurde, welcher dem GAV für das schweizerische Metzgereigewerbe 
unterstellt ist. Ein Wechsel des Ausbildungsbetriebs im Verlauf der Grundbildung wird nicht 
berücksichtigt. 
 
Pro erfolgreich abgeschlossenen Fähigkeitsausweis als amtlicher Fachassistent Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung (AFA Fleisch) gibt es zudem einen Unterstützungsbeitrag über CHF 200.–. Für 
die im Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossenen QV werden folgende Vergütungen entrichtet: 
 

Pro Abschluss eines 
Vergütung  

in CHF 

Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) 1000.– 

Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) über die verkürzte Zweitlehre 600.– 

Eidgenössischen Berufsattests (EBA) 600.– 

Fähigkeitsausweises (AFA Fleisch) 200.– 

 
Der Antrag auf Entschädigungen aus dem Jahr 2024 ist bis zum 30. September 2024 schriftlich mit 
der Kopie des EFZ, EBA oder AFA Fleisch und der Kopie des Notenausweises bei der SFF-
Geschäftsstelle einzureichen (siehe Beilage bzw. digitales Formular).  
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Philipp Sax 
Ressortleiter Bildungspolitik 
Mitglied der Geschäftsleitung 
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Lehrmeisterbeiträge aus dem Fonds des Vollzugskostenbeitrag 
 
Antrag auf Auszahlung aus dem Vollzugskostenfonds für erfolgreich 
abgeschlossene Qualifikationsverfahren im Jahr 2024 
 

Ausbildungsbetrieb  

Name:  

  

Strasse  

PLZ/Ort:  

Ansprechperson:  

Telefonnummer:  

  

Mind. 2/3 der Lehrdauer wurden in einem dem allgemeinverbindlichen erklärten GAV für das 
schweizerische Metzgereigewerbe unterstellten Lehrbetrieb absolviert: 

☐ JA ☐ NEIN  Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

Antragsbeilagen ➔ Bitte nur Kopien, keine Originalunterlagen senden. 

Anzahl Absolventen 

 
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) und Notenausweis 
Beitrag: CHF 1’000.– pro EFZ 

Total CHF  

 
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) und Notenausweis, 
über den Weg der verkürzten Zweitlehre 
Beitrag: CHF 600.– pro EFZ 

Total CHF  

 
Eidgenössisches Berufsattest (EBA) und Notenausweis  
Beitrag: CHF 600.– pro EBA 

Total CHF  

 
Fähigkeitsausweis (AFA Fleisch) und Notenausweis 
Beitrag: CHF 200.– pro AFA 

Total CHF  

Gesamttotal CHF  

IBAN: CH _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ 

   

Ort, Datum  Firmenstempel, Unterschrift 

Zu beachten:  

• Der Antrag muss bis spätestens 30.09.2024 bei der Geschäftsstelle des SFF eingereicht werden.  

• Die Auszahlung erfolgt nur dann, wenn der vorliegende Antrag vollständig ausgefüllt und unter-
zeichnet eingereicht und die genannten Dokumente vollständig beigelegt wurden 
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